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Beschlussempfehlung 
des Petitionsausschusses (2. Ausschuss) 
 
 
 
 
 
 
– Sammelübersicht 49 zu Petitionen – 
 
 
 
 
Der Bundestag wolle beschließen, 
 
die in der nachfolgenden Sammelübersicht enthaltenen Beschlussempfehlungen  
des Petitionsausschusses zu Petitionen anzunehmen. 
 
 
 
Berlin, den 16. Februar 2022 
 
 
Der Petitionsausschuss 
 
 
Martina Stamm-Fibich 
Vorsitzende 
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S a m m e l ü b e r s i c h t  49 
 
 
 
über die vom Petitionsausschuss behandelten Petitionen 
 
 
 
– Beschlüsse vom 16. Februar 2022 (Protokoll Nr. 20/8) – 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung 1 
 
1. Die Petition 

a) der Bundesregierung – dem Bundesministerium der Finanzen – als Material zu 
überweisen, 

b) den Fraktionen des Deutschen Bundestages zur Kenntnis zu geben, 
soweit es um ein zeitgemäßes Familienbild und dessen Besteuerung geht, 

2. das Petitionsverfahren im Übrigen abzuschließen 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des Einsenders Inhalt der Eingabe 

1 Pet 2-18-08-6110- 
040796 

54296 Trier Einkommensteuer  

 
 
Beschlussempfehlung 2 
 
1. Die Petition der Bundesregierung – dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales – als 

Material zu überweisen, soweit im Zuge der Erarbeitung des Bürgergeldes geprüft werden 
soll, ob und inwiefern die existenzsichernden Leistungen des SGB XII überarbeitet werden 
und ob dies möglicherweise Auswirkungen auf die Anrechnung von Einkommen und 
Vermögen haben wird, 

2. das Petitionsverfahren im Übrigen abzuschließen 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des Einsenders Inhalt der Eingabe 

2 Pet 3-19-11-217- 
027433 

98617 Meiningen Sozialrecht  
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Beschlussempfehlung 3 
 
1. Die Petition der Bundesregierung – dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales – als 

Material zu überweisen, soweit es um die Einbeziehung jeder Form öffentlich geförderter 
Beschäftigung in die gesetzliche Unfallversicherung geht, 

2. das Petitionsverfahren im Übrigen abzuschließen 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des Einsenders Inhalt der Eingabe 

3 Pet 4-19-11-8002- 
004153 

99610 Sömmerda Lohnfortzahlung im Krankheitsfall  

 
 
Beschlussempfehlung 4 
 
1. Die Petition der Bundesregierung – dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales – als 

Material zu überweisen, soweit es um einen bürgerfreundlichen Umgang mit Rehabilitation 
und Beantragung von Erwerbsminderung geht, 

2. das Petitionsverfahren im Übrigen abzuschließen 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des Einsenders Inhalt der Eingabe 

4 Pet 3-18-11-822- 
039298 

78112 St. Georgen 
im Schwarzwald 

Grundsatzfragen zu Renten-
versicherungsleistungen  

 
 
Beschlussempfehlung 5 
 
Das Petitionsverfahren abzuschließen 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des Einsenders Inhalt der Eingabe 

5 Pet 2-19-18-2731- 
020851 

53179 Bonn Verpackungsverordnung  
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